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Gliederung

1. Förderung der Zusammenarbeit (Konditionen/Verfahren)
2. Auswertung der bisherigen Förderung
3. Innovationsdienstleister
4. ausgewählte Förderbeispiele
5. Hemmnisse/Erfahrungen
6. Innovationspreis
7. Ausblick neue Förderperiode
8. Interaktion AKIS
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Rubrik Förderung der Zusammenarbeit
6 Teilmaßnahmen

A. Tätigkeit von operationellen Gruppen der Europäischen
Innovationspartnerschaft (EIP) „Landwirtschaftliche Produktivität und
Nachhaltigkeit

B. Zusammenarbeit kleiner Wirtschaftsteilnehmer

C. Zusammenarbeit zur Schaffung und Entwicklung kurzer
Versorgungsketten und lokaler Märkte

D. Gemeinsames Handeln im Hinblick auf Klimawandel, Umweltprojekte,
ökologische Verfahren

E. Zusammenarbeit zur nachhaltigen Bereitstellung von Biomasse

F. Diversifizierung landwirtschaftlicher Tätigkeiten in sozialen Bereichen



Rubrik Förderung der Zusammenarbeit
Allgemeine Regelungen

Begünstigte

Zuwendungen werden zugunsten von Kooperationen mit
mindestens zwei Wirtschafts- und/oder Wissenschaftspartnern, in
der mindestens ein aktiver Landwirtschaftsbetrieb bzw.
Waldbesitzer bzw. forstwirtschaftlicher Zusammenschluss oder
deren berufsständische Vertretung mitwirkt, gewährt. Anerkannte
Zuchtorganisationen sind den zuvor genannten
berufsständischen Vertretungen gleichgestellt.
Zuwendungsempfänger ist ein rechtsfähiges Mitglied der
Kooperation, es sei denn, die Kooperation selbst besitzt eine
eigene Rechtsfähigkeit.

Andere, als die oben genannten Akteure können ebenfalls Mitglied
der Kooperation sein, wenn ihre Mitwirkung dem Erreichen des
Kooperationszieles dient.



Rubrik Förderung der Zusammenarbeit
Allgemeine Regelungen

Höhe der Förderung:

• 80 % der zuwendungsfähigen Kosten der Zusammenarbeit für die
Laufzeit des Projekts,

• für Investitionen 60% (betrifft nur Teilmaßnahme A, für Investitionen
zwischen min. 5.000 und max. 300.000 € Gesamtinvestitionssumme).

Förderung wird längstens für 3 Jahre gewährt.

Cluster und Netzwerken (in Teilmaßnahmen B-E):

Zuschuss degressiv für die ersten 3 Jahre als Anschubfinanzierung

(80% / 75% / 70%)



RubrikTeilmaßnahme A
Operationelle Gruppen

Projekte müssen einen innovativen Charakter besitzen

Innovationsausschuss beim TLLLR zur Einschätzung
Innovationscharakter und Empfehlung zur Fördermöglichkeit
Die Empfehlung basiert auf einer Projektbeschreibung, die bis
zum 28. Februar (30.11.2021) eines Jahres vom Antragsteller

einzureichen ist

Das Votum des Innovationsausschusses ist mit den
Antragsunterlagen der Bewilligungsstelle vorzulegen.



Anträge und Bewilligungen LFE (2015 – 2020)
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

gestellte Anträge 27 20 14 15 20 21

davon bewilligt 14 18 10 15 19 16

Bewilligungs-
summe in € 1.905.671 1.809.729 1.213.545 1.917.922 3.707.955 3.500.128

Æ Bewilligung/
Antrag in € 136.119 100.541 121.354 127.861 195.156 218.758



Anzahl Bewilligungen LFE nach Programmteilen (2015 – 2020)
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
A.
Tätigkeit von OG (EIP) 11 8 7 5 4 9

B. Zusammenarbeit kleiner
Wirtschaftsteilnehmer - 1 - - - -

C. Schaffung und Entwicklung
kurzer Versorgungsketten und
lokaler Märkte

2 7 1 5 9 5

D. Klimawandel, Umwelt-
projekte, ökol. Verfahren - 1 1 4 4 2

E. nachhaltige Bereitstellung von
Biomasse - - - - 1 -

F. Diversifizierung in sozialen
Bereichen 1 1 1 1 1 -



Ablehnungen von LFE-Anträgen
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Ablehnungen
gesamt

dav.
Teilmaßnahme A

dav.
Teilmaßnahmen B-F

Ablehnungen
2015-2020 13 4 9

dav. wegen Nichterfüllung
der Zuwendungsvoraus-
setzungen

2 1 1

dav. wegen Nichterfüllung
Ziele der Teilmaßnahme 6 - 6

dav. wegen Qualitäts-
mängel Antrag 4 3 1

dav. wegen
Doppelförderung 1 - 1

dav. wegen
fehlender HH-Mittel - - -



Innovationsausschuss
„Zur Feststellung des innovativen Charakters von Projekten der Teilmaßnahme A wird ein
Innovationsausschuss beim Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum
(TLLLR) eingerichtet, der den Innovationscharakter einschätzt und eine Empfehlung zur
Fördermöglichkeit abgibt.“ (Richtlinie LFE)

Eingereichte Projektskizzen gesamt (2015-2021): 93
dav. positive Empfehlung: 66 (71 %)

Ablehnungen: 27 (29 %)
dar. Zurückstellung: 3

Verweis andere Teilmaßnahmen: 9
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Innovationsdienstleister
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geschätzter Arbeitsumfang in % der Arbeitszeit

Akquise & Beratung neuer OG´s,
Erstellen von Infomaterialien zum Förderverfahren

30 %

Sichtung der eingereichten Projektskizzen,
Einholen externer Stellungnahmen,
Durchführung des Innovationsausschusses

20 %

Betreuung bestehender OG´s
inkl. Mitwirken bei Darstellung von
Projektinformationen und -ergebnissen

25 %

Netzwerkarbeit (Austausch DVS,..)
Austausch/ Zuarbeit TMIL, TAB

10 %

Öffentlichkeitsarbeit & Ergebnistransfer 15 %
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Mehr Informationen zu den Thüringer Operationellen Gruppen und
Projekten im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft
„Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ (EIP-AGRI):

https://tlllr.thueringen.de/landwirtschaft/foerderung/innovationen
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Hemmschuh Antragsverfahren?
• Einführung Standardeinheitskosten und Gemeinkostenpauschaleè größte Hemmnisse  im

Laufe der Förderperiode beseitigt

• bei Projekten mit längerer Projektlaufzeit ist für die Antragsteller die detaillierte Kalkulation
der Projektkosten die größte Herausforderung – gerade in einem Entwicklungs- und
Gestaltungsprozess können nicht alle Leistungen im Vorfeld geplant und mit Angeboten
untersetzt werden

• Mittelverfügbarkeitè Einfluss auf Dauer Bewilligungsverfahren (Verzögerungen besonders bei
Inno-Projekten nachteilig)

• Qualitätsmängel der Anträgeè fehlende Erfahrungen/Kenntnisse bei Erstantragstellern
(Projektmanagement-Erfahrung, Projektinhalte teils zu unkonkret bzw. schon hinreichend bearbeitet,
Detaillierungsgrad der Arbeitspakete, Planung der Projektstunden u. Eingruppierung in die Leistungsgruppen)

• hohe Fluktuation bei IDLè diskontinuierliche Unterstützung der OG´s

• fehlende Unterstützung für B-F Projekte analog IDL bei Teilmaßnahme A

• Kooperationsgedankeè Nutzen nur für einzelne Koop.-Partner

• Kooperationsbereitschaft wissenschaftlicher Einrichtungenè GbR-Vertrag
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Sonderpreisträger sind
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Ausblick auf neue Förderperiode in TH
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Ausblick auf neue Förderperiode

• weiterhin Förderung LFE  =  EIP Agri + themenbezogene Zusammenarbeit ü

• Thüringer Aufbaubank ü

• IDLü

• Zukunft der TM Zusammenarbeit kleiner Wirtschaftsteilnehmer ?
• Öffnung der TM Diversifizierung landwirtschaftlicher Tätigkeiten in sozialen Bereichen ?
• Antragsberatung analog IDL zu Zusammenarbeitsprojekten ?
• Einbeziehung von Investitionen ?
• Fördersätze, Förderdauer ?
• Verfahrensfragen, Förderbedingungen ?

WiSo-Partnerbeteiligung ab Herbst
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Interaktion zu AKIS
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Rubrik

Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!


